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Nachfolgenden Text bitte ich amtlich bekannt zu machen. 
 
 
 
 
Bekanntmachung über Wegerechtsverfahren 
 
 
Einziehungsverfahren: 
 
- Der Verbindungsweg zwischen der Straße Heuweg und Lüntenbecker Weg 

(Gemarkung Vohwinkel, Flur 20, Flurstück 2, die Teilflächen aus der Flur 20, Flurstücke 3, 
83 und 91 und die Teilfläche aus der Flur 21, Flurstück 29) soll dem öffentlichen Verkehr 
entzogen werden. Die Absicht der Einziehung wird hiermit bekannt gemacht, um 
Gelegenheit zur Einwendung zu geben. Rechtsgrundlage ist § 7 Abs. 4 des Straßen- und 
Wegegesetzes Nordrhein-Westfalen vom 28.11.1961 (GV NW S. 305) in der ab 
23.09.1995 geltenden Fassung (GV NW 1995 S. 1028). 

 
 
Der Plan, aus dem die Lage der Wegefläche der Einziehung ersichtlich ist, 
kann bei der Dienststelle -Ressort 104 - Straßen und Verkehr -, Große Flurstraße 10, 42275 
Wuppertal, Zimmer C 405 (montags bis donnerstags 9.00 bis 15.00 Uhr, freitags 9.00 bis 
13.00 Uhr), eingesehen werden. 
 
 
 
 
Wuppertal, 19.12.2014     Der Oberbürgermeister 

I. V. 
 
gez. 
Meyer 
Beigeordneter 
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Bekanntmachung der Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG: 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 
 
 
 
 
Die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 der Delphin Vermögens-
verwaltung GmbH & Co. KG erfolgte am 11.12.2014 durch nachfolgenden 
Gesellschafterbeschluss, der auch die Verwendung des Bilanzergebnisses umfasst: 
 
 
 Gesellschafterbeschluss 
 
der Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG mit Sitz in Wuppertal, 
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Wuppertal unter HRA 20613 
 
Die Stadt Wuppertal, die 100 % des stimmberechtigten Kapitals der Delphin 
Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG vertritt. 
 

- vertreten durch den Ltd. Stadtrechtsdirektor Olaf Radtke,    
geschäftsansässig Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

 
fasst hiermit unter Verzicht auf alle durch Gesetz und Gesellschaftsvertrag 
vorgeschriebenen Formen und Fristen für die Einberufung einer Gesellschafter-
versammlung folgenden Beschluss. 
 

1. Der vorgelegte Jahresabschluss der Delphin Vermögensverwaltung GmbH 
& Co. KG - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang, 
Lagebericht - für das Geschäftsjahr 2013 wird festgestellt. 

 
2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 465.370,74 € wird auf neue Rechnung 

vorgetragen. 
 

3. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt. 
 

4. Zum Abschlussprüfer für das Jahr 2014 wird die Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft Dr. Breidenbach und Partner GmbH & Co. KG, Wuppertal 
beauftragt. 

 
 
Wuppertal, den 11.12.2014 
 
 
Olaf Radtke 
 
Ltd. Stadtrechtsdirektor 
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Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Delphin Vermögensverwaltung 
GmbH & Co. KG  
 zum 31.12.2013 beauftragte 
 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Breidenbach und Partner GmbH & Co. KG, 
Wuppertal 

 
hat am 25.09.2014 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 

sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Delphin 

Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG, Wuppertal, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 

31. Dezember 2013 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und 

Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden 

Regelungen im Gesellschaftsvertrag liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 

der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten 

Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung 

und über den Lagebericht abzugeben. 

 

Wir haben unsere Prüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 

dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 

Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch 

den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich 

auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der 

Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 

wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartung über mögliche 

Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 

rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in 

Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 

beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze 

und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der 

Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, 

dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt: 

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 

der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
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entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der 

Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein 

zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der 

zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 

 

 

Wuppertal, den 25. September 2014 

 
                        Dr. Breidenbach und Partner  

                       GmbH & Co. KG 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 Steuerberatungsgesellschaft 

 
 
 

 
 (Börner) (Kroniger) 
  Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüfer 
 
 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2013 der Delphin 
Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG sowie der Jahresabschluss 2013 der 
Verwaltungs GmbH liegen ab dem Tag der Veröffentlichung an 14 Tagen beim 
Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal, Müngstener Straße 10, an den 
Werktagen von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr zur Einsichtnahme aus. 
 

Wuppertal, den 18. Dezember 2014 
 
Delphin Vermögensverwaltung GmbH 
 
 
 
gez. Norbert Dölle 
(Geschäftsführer) 
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Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern

Einleitung von Aufgebotsverfahren und Kraftloserklärungen über in Verlust geratene 
Sparkassenbücher 

1. Aufgebote

Aufgebote vom Sparkassenbuch

3010759805
3426905927
3423585573
4248076905

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage des 
Sparkassenbuches binnen drei Monaten anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für 
kraftlos erklärt wird. Die dreimonatige Frist zur Anmeldung der Rechte beginnt mit dem Tag der 
Veröffentlichung im Kassenraum der Hauptstelle Wuppertal-Elberfeld.

Wuppertal, den 23.12.2014 STADTSPARKASSE WUPPERTAL
    Der Vorstand

2. Kraftloserklärungen

Kraftloserklärungen vom Sparkassenbuch

3010224560
3011431057
3011620345
3424891137

Wuppertal, den 23.12.2014 STADTSPARKASSE WUPPERTAL
    Der Vorstand
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Rechtsamt 

Rathaus 

Johannes‐Rau‐Platz 1 

42275 Wuppertal 

Telefon   0202 563 6450 

E‐Mail  bekanntmachungen@stadt.wuppertal.de 

 

Internet und Newsletter‐Bestellung 

www.wuppertal.de/bekanntmachungen 

 

Der Stadtbote – Amtsblatt der Stadt Wuppertal – erscheint bei Bedarf ‐ in der Regel alle 

2 Wochen. Einzelexemplare sind zum Preis von 2,00 EURO (einschließlich MwSt.) erhält‐

lich im 

Rathaus Barmen 

Johannes‐Rau‐Platz 1 

42275 Wuppertal 

 

Jahresbezugspreis: 100,00 EURO (einschließlich MwSt. und Postzustellungsgebühr) 
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